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Forschungsdaten

 Messdaten

 Laborwerte

 audiovisuelle Informationen

 Texte

 Surveydaten

 Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaft-

lichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden

 Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, Software oder 

Simulationen

vgl.  https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsdaten
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§ 2 UrhG  Geschützte Werke

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst 

gehören insbesondere: 

1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;

2. Werke der Musik;

3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;

4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Bau-

kunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;

5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbild-

werke geschaffen werden;

6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke ge-

schaffen werden;

7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie 

Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische 

Darstellungen. 

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind 

nur persönliche geistige Schöpfungen.
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Grundlagen und Grundbegriffe

 „Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persön-

liche geistige Schöpfungen.“ § 2 Abs. 2 UrhG

 Kreativer Inhalt als Ansatzpunkt, aber >>>

§ 87a Schutz des Datenbankherstellers
(1) Datenbank im Sinne dieses Gesetzes ist eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen 

unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe 

elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind und deren Beschaffung, Über-

prüfung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. …

 Kein Schutz für „gemeinfreie“ Werke

 Territorialitätsprinzip (Inländergrundsatz), d.h. in 

Deutschland gilt Urheberrecht, nicht Copyright Law

Fazit: Forschungsdaten oft urheberrechtlich geschützt
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Nutzung von Forschungsdaten

http://static.uni-graz.at/fileadmin/ub/imagesNEU2014/00_TEASER/teaser_OpenAccess_flickr_CC_BY_gotcredit_share.jpg
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Veröffentlichung § 12 UrhG

Anerkennung als Urheber § 13 UrhG

Vervielfältigung § 16 UrhG

Verbreitung § 17 UrhG

Übersetzung §§ 3, 23 UrhG

Vortrag § 19 UrhG

Öffentliche Zugänglichmachung § 19a UrhG

Funksendung § 20 UrhG

Wiedergabe §§ 21, 22 UrhG

Urheber



Urheber & Verwerter

Veröffentlichung § 12 UrhG

Vervielfältigung § 16 UrhG

Verbreitung § 17 UrhG

Öff. Zugänglichmachung § 19a UrhG
Verlag

Repositorium



§ 31  UrhG 

Einräumung von Nutzungsrechten

(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht ein-
räumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungs-
arten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht 
kann als einfaches oder ausschließliches Recht
sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt ein-
geräumt werden.

(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, 
das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass 
eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist.

(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den 
Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen 
Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und 
Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt 
werden, dass die Nutzung durch den Urheber vorbe-
halten bleibt ...
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Interesse der Verlage

 Laß die AutorInnen einen Vertrag unterschreiben, der 

ausschließlich verlegerische Interessen berücksichtigt:

 Erlange das ausschließliche Nutzungsrecht

 Erlange das Nutzungsrecht zeitlich unbe-

grenzt

 (Schließe deutsches Urheberrecht aus)

 Im Falle einer prestigeträchtigen Zeitschrift bleibt einer 

Person oft keine andere Möglichkeit als die Verlags-

konditionen zu akzeptieren („Publish or perish!“)

 Vertragsfreiheit
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Interesse der Autoren/innen

 AutorInnen möchten einen Vertrag unterschreiben, der 

vorrangig ihre Interessen berücksichtigt:

 Übertrage nur einfache Nutzungsrechte

 Übertrage Nutzungsrechte zeitlich befristet

 Bestehe auf deutschem Urheberrecht

 Behalte die Rechte für eine Open Access 

Veröffentlichung

 Vertragsfreiheit
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Autorenvertrag z.B.

1. Der AUTOR überträgt dem Verlag das ausschließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung 

an dem von ihm verfassten WERK (Verlagsrecht) für die erste und alle folgenden Auflagen und 

Ausgaben ohne Stückzahlbegrenzung, für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts, und zwar für die 

deutsche Sprache. Für alle anderen Sprachen überträgt der Autor dem Verlag diese Rechte befristet 

bis zum 31. März 2016. Der Autor behält das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung 

an dem von ihm verfassten WERK für die Veröffentlichung als E-Book in allen Sprachen. 
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Autorenvertrag z.B.

1. Der AUTOR überträgt dem Verlag das einfache Recht der Vervielfältigung und Verbreitung an dem 

von ihm verfassten WERK (Verlagsrecht) für die erste und alle folgenden Auflagen und Ausgaben 

ohne Stückzahlbegrenzung, für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts, und zwar für die deutsche 

Sprache. Für alle anderen Sprachen überträgt der Autor dem Verlag diese Rechte befristet bis zum 

31. März 2017. Der Autor behält das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen 

Zugänglichmachung und Übersetzung an dem von ihm verfassten WERK für die Veröffentlichung als 

E-Publikation in allen Sprachen. 

The right to publish and communicate to the public in electronic 

form remains with the author.
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11. Gebot:

Du sollst deinem Verwerter nur ein 

einfaches Nutzungsrecht übertragen!



Open Access Erklärung 2003

Wissenschaftler/innen:
 Freiwillige Einräumung von Nutzungs-

rechten

 Selbstarchivierung auf einem OA-Server

Kulturinstitutionen:
 Ressourcen im Internet verfügbar machen

Open Access Prinzip ist seit 2002 Teil
des Urheberrechtsgesetzes !
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§ 32 UrhG  Angemessene Vergütung

(1) Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis zur 

Werknutzung Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. Ist die Höhe der 

Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergütung als vereinbart. Soweit die 

vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, kann der Urheber von seinem Vertrags-

partner die Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, durch die dem 

Urheber die angemessene Vergütung gewährt wird.

(2) Eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) ermittelte Vergütung ist ange-

messen. Im Übrigen ist die Vergütung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang der 

eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der 

Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu 

leisten ist.

(3) Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von den Absätzen 1 und 2 ab-

weicht, kann der Vertragspartner sich nicht berufen. Die in Satz 1 bezeichneten Vor-

schriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen um-

gangen werden. Der Urheber kann aber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht 

für jedermann einräumen.

(4) ...

Der Urheber kann aber unentgeltlich ein einfaches 

Nutzungsrecht für jedermann einräumen.



CC-Symbole

de.creativecommons.org/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de


CC-Symbole

de.creativecommons.org/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de


Zitatrecht

https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/dienstleistungen/rechtsfragen/zitatrecht/index.de.jsp

http://static.uni-graz.at/fileadmin/ub/imagesNEU2014/00_TEASER/teaser_OpenAccess_flickr_CC_BY_gotcredit_share.jpg
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Zitate § 51 UrhG

Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche
Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des 
Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den beson-
deren Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, 
wenn

1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbstän-
diges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts
aufgenommen werden,

2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem
selbständigen Sprachwerk angeführt werden,

3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in 
einem selbständigen Werk der Musik angeführt werden.

Von der Zitierbefugnis gemäß den Sätzen 1 und 2 umfasst ist die 
Nutzung einer Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung des 
zitierten Werkes, auch wenn diese selbst durch ein Urheber-
recht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt ist.
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Zitierfreiheit

 In einem wissenschaftlichen Werk:

 ganzes, vollständiges Werk, z.B. Text, Bild 

 „zur Erläuterung des Inhalts“

 In einem nichtwissenschaftlichen Werk:

 einzelne Teile (bis 20%)

 Zustimmungs- & Vergütungsfrei

 § 63 UrhG Pflicht zur Quellenangabe

 Gilt auch im Internet (über § 15 Abs. 2 UrhG)
20
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§ 63 UrhG Quellenangabe

(1) Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den Fällen des § 45 Abs. 1, der 

§§ 45a bis 48, 50, 51, 58, 59, sowie der §§ 60a bis 60d, 61 und 61c vervielfältigt 

oder verbreitet wird, ist stets die Quelle deutlich anzugeben. Bei der Verviel-

fältigung oder Verbreitung ganzer Sprachwerke oder ganzer Werke der Musik ist 

neben dem Urheber auch der Verlag anzugeben, in dem das Werk erschienen ist, 

und außerdem kenntlich zu machen, ob an dem Werk Kürzungen oder andere 

Änderungen vorgenommen worden sind. Die Verpflichtung zur Quellenangabe 

entfällt, wenn die Quelle weder auf dem benutzten Werkstück oder bei der be-

nutzten Werkwiedergabe genannt noch dem zur Vervielfältigung oder Verbreitung 

Befugten anderweit bekannt ist oder im Fall des § 60a oder des § 60b Prüfungs-

zwecke einen Verzicht auf die Quellenangabe erfordern.

(2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öffentliche Wiedergabe 

eines Werkes zulässig ist, ist die Quelle deutlich anzugeben, wenn und soweit die 

Verkehrssitte es erfordert. In den Fällen der öffentlichen Wiedergabe nach den 

§§ 46, 48, 51, 60a bis 60d, 61 und 61c ist die Quelle einschließlich des Namens 

des Urhebers stets anzugeben, es sei denn, dass dies nicht möglich ist.

(3) …
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§ 60d UrhG Text und Data Mining

(1) Um eine Vielzahl von Werken (Ursprungsmaterial) für die wissenschaftliche Forschung 

automatisiert auszuwerten, ist es zulässig,

1. das Ursprungsmaterial auch automatisiert und systematisch zu vervielfältigen, um daraus 

insbesondere durch Normalisierung, Strukturierung und Kategorisierung ein auszuwertendes 

Korpus zu erstellen, und

2. das Korpus einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für die gemeinsame wissen-

schaftliche Forschung sowie einzelnen Dritten zur Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher 

Forschung öffentlich zugänglich zu machen.

Der Nutzer darf hierbei nur nicht kommerzielle Zwecke verfolgen.

(2) Werden Datenbankwerke nach Maßgabe des Absatzes 1 genutzt, so gilt dies als übliche 

Benutzung nach § 55a Satz 1. Werden unwesentliche Teile von Datenbanken nach Maßgabe 

des Absatzes 1 genutzt, so gilt dies mit der normalen Auswertung der Datenbank sowie mit den 

berechtigten Interessen des Datenbankherstellers im Sinne von § 87b Absatz 1 Satz 2 und §

87e als vereinbar.

(3) Das Korpus und die Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials sind nach Abschluss der 

Forschungsarbeiten zu löschen; die öffentliche Zugänglichmachung ist zu beenden. Zulässig 

ist es jedoch, das Korpus und die Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials den in den §§

60e und 60f genannten Institutionen zur dauerhaften Aufbewahrung zu übermitteln.

4
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Ab 1. 3. 2018 in Kraft



Zu § 60d (Text und Data Mining)

Die Vorschrift ermöglicht es, auf gesetzlicher Grundlage Werke mit In-

halten aller Art automatisiert auszuwerten, z. B. Werke mit Texten, 

Daten, Bildern, Tönen oder audiovisuellen Inhalten, um damit nicht 

kommerzielle wissenschaftliche Forschung zu betreiben. Schlagwort-

artig wird dieser Vorgang häufig als sogenanntes Text und Data Mining 

bezeichnet. Die Regelung hat keinen Vorläufer im bisherigen 

deutschen Recht.

Diese Vorgehensweise, ermöglicht durch den Fortschritt der Technik, 

umfasst einen mehrstufigen Prozess, bei dem große Text- und Daten-

mengen (legaldefiniert als Ursprungsmaterial) in digitaler Form gesam-

melt, aufbereitet und automatisiert nach bestimmten Merkmalen durch-

sucht und ausgewertet werden.
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Was regelt § 60d UrhG im Detail?

 Abs. 1 Ziff. 1:  Kopiererlaubnis, auch durch 

Bibliothekspersonal

 Abs. 1 Ziff. 2: Öffentlich Zugänglichmachen 

(Internet) für andere Wissenschaftler

 Abs. 2: Gilt auch für Datenbanken

 Abs. 3: Löschpflicht nach Projektende

ABER

„dauerhafte Aufbewahrung“ in Bibliothek,

Archiv, Museum, Bildungseinrichtung 24

Ab 1. 3. 2018 in Kraft
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